DRV-Anspriuche in die Vermogensplanung Ihrer Mandanten integrieren

Deutsche 100 Jahre gesetzhche
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Was schauen wir uns heute an?

Das Thema , Gesetzliche Rentenversicherung® ist umfangreich und komplex.

Wir schauen uns heute im speziellen die Rentenversicherungsrechtlichen Zeiten und einige Praxisbeispiele an.
Wer tiefer einsteigen mochte orientiert sich wie folgt:

« Regelungen zur Gesetzlichen Rentenversicherung: SGB VI i.V. mit SGB IV und SGB X

« Regelungen die aktuelle Zeit betreffend: §1 - §227 SGB VI

« Sonderreglungen: §228ff



Die Rentenversicherung im Zeitablauf
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Rentenbezugsdauer in Jahren
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Wie berechnet sich die Hohe der monatlichen Rente?

§64 SGB VI

Der Monatsbetrag der Rente ergibt sich, wenn

1. die unter Berticksichtigung des Zugangsfaktors ermittelten persdnlichen Entgeltpunkte,
2. der Rentenfaktor

3. der aktuelle Rentenwert

mit ihrem Wert bei Rentenbeginn miteinander vervielfaltigt werden.

Merke

Monatsrente = Entgeltpunkte (EP) x Zugangsfaktor (ZF) x Rentenfaktor (RAF) x Aktueller Rentenwert (aRW)



Zugangsfaktoren §77 SGB VI

Grundsatz

(1) Der Zugangsfaktor richtet sich nach dem Alter der Versicherten bei Rentenbeginn oder Tod und bestimmt, in welchem Umfang Entgeltpunkte bei der
Ermittlung des Monatsbetrags der Rente als personliche Entgeltpunkte zu berlicksichtigen sind.

Vereinfacht und haufig gultig:
« es qgilt bei Erreichen der Regelaltersrente ein Zugangsfaktor von 1,0
 Vorzeitige Inanspruchnahmen reduzieren den Zugangsfaktor um 0,03 monatlich

+ Spétere Inanspruchnahmen erhdhen die Rente um 0,05 monatlich

*der maximale Abschlag der Erwerbsminderungsrente betragt 10,8%.



Regelaltersrentenbeginn (§35 Satz 2 SGB VI) und §235 SGB VI

Beispiele

Der Versicherte ist geboren am 20.02.1962.

Losung: Er erreicht die Regelaltersgrenze mit
66 Jahren und acht Monaten und kann daher die
Regelaltersrente ab 01.11.2028 erhalten.

Der Versicherte ist geboren am 05.04.1966.

Er erreicht die Regelaltersgrenze mit 67 und kann
daher die Regelaltersrente ab dem 01.05.2033
erhalten.
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Weitere wichtige Altersrenten

§ 35 SGB VI — Regelaltersrente

Versicherte haben Anspruch auf Regelaltersrente wenn sie

1. die Regelaltersgrenze erreicht haben

2. die allgemeine Wartezeit erfillt

haben. Die Regelaltersgrenze wird mit Vollendung des 67. Lebensjahres erreicht.
§ 36 SGB VI — Altersrente fiir langjahrig Versicherte

Versicherte haben Anspruch auf die Altersrente fiir langjahrig Versicherte, wenn Sie das 67. Lebensjahr vollendet und die Wartezeit von 35. Jahren
erfullt

haben. Die Vorzeitige Inanspruchnahme dieser Altersrente ist nach Vollendung des 63. Lebensjahres mdglich.
§ 38 SGB VI — Altersrente fur besonders langjahrig Versicherte

Versicherte haben Anspruch auf Altersrente fiir besonders langjahrig Versicherte, wenn sie

1. das 65. Lebensjahr vollendet und

2. die Wartezeit von 45 Jahren erfillt haben.



Rentenartfaktor § 67 SGB VI

Der Rentenartfaktor betragt fiir personliche Entgeltpunkte bei

1.

2.

Renten wegen Alters

Renten wegen teilweiser Erwerbsminderung

Renten wegen voller Erwerbsminderung
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Vollwaisenrenten
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Aktueller Rentenwert

Jahr
2006
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2009
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Rentenwert West (EUR) Rentenwert Ost (EUR) Besonderheiten / Trends
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Nullrunde im Westen aufgrund der demografischen Entwicklung
Erste minimale Erh6hung nach Jahren der Stagnation
Koppelung an die allgemeine Lohnentwicklung

Rentengarantie verhinderte Rentenkiirzung trotz Finanzkrise
Nullrunde in Ost und West nach wirtschaftlichem Einbruch
Leichter Aufschwung nach der Wirtschaftskrise

Kraftiges Plus vor allem in den neuen Bundeslandern
Ost-Werte steigen prozentual deutlicher an

Gesetzliche Nachholeffekte greifen

Stabile Konjunktur stlitzt das Rentenplus

Deutlicher Sprung durch starke Reallohnzuwachse

Gesetz zur Rententiberleitung (Angleichungsschritte) tritt in Kraft
Gesetzliche Angleichungstreppe verringert Abstand weiter
Kontinuierliche positive Arbeitsmarktentwicklung

Rentenplus trotz Beginn der Corona-Pandemie

Nullrunde im Westen durch Corona-Einbruch

Kraftiges Nachholplus nach Aufhebung der Pandemie-Effekte
Vollstéandige Ost-West-Angleichung (ein Jahr friher als geplant)
Erster vollstandig bundesweit einheitlicher Rentenwert
Deutlicher Sprung lber die 40-Euro-Marke

Aktueller Hochstwert nach starken Tarifabschlissen



Tabelle1

		Jahr		Rentenwert West (EUR)		Rentenwert Ost (EUR)		Besonderheiten / Trends

		2006		26.13		22.97		Nullrunde im Westen aufgrund der demografischen Entwicklung

		2007		26.27		23.09		Erste minimale Erhöhung nach Jahren der Stagnation

		2008		26.56		23.34		Koppelung an die allgemeine Lohnentwicklung

		2009		27.2		24.13		Rentengarantie verhinderte Rentenkürzung trotz Finanzkrise

		2010		27.2		24.13		Nullrunde in Ost und West nach wirtschaftlichem Einbruch

		2011		27.47		24.37		Leichter Aufschwung nach der Wirtschaftskrise

		2012		28.07		24.92		Kräftiges Plus vor allem in den neuen Bundesländern

		2013		28.14		25.74		Ost-Werte steigen prozentual deutlicher an

		2014		28.61		26.39		Gesetzliche Nachholeffekte greifen

		2015		29.21		27.05		Stabile Konjunktur stützt das Rentenplus

		2016		30.45		28.66		Deutlicher Sprung durch starke Reallohnzuwächse

		2017		31.03		29.69		Gesetz zur Rentenüberleitung (Angleichungsschritte) tritt in Kraft

		2018		32.03		30.69		Gesetzliche Angleichungstreppe verringert Abstand weiter

		2019		33.05		31.89		Kontinuierliche positive Arbeitsmarktentwicklung

		2020		34.19		33.23		Rentenplus trotz Beginn der Corona-Pandemie

		2021		34.19		33.47		Nullrunde im Westen durch Corona-Einbruch

		2022		36.02		35.52		Kräftiges Nachholplus nach Aufhebung der Pandemie-Effekte

		2023		37.6		37.6		Vollständige Ost-West-Angleichung (ein Jahr früher als geplant)

		2024		39.32		39.32		Erster vollständig bundesweit einheitlicher Rentenwert

		2025		40.79		40.79		Deutlicher Sprung über die 40-Euro-Marke

		2026		42.52		42.52		Aktueller Höchstwert nach starken Tarifabschlüssen








Ermittlung des aktuellen Rentenwerts nach §68 (5) SGB VI

(5) Der nach den Abséatzen 1 bis 4 anstelle des bisherigen aktuellen Rentenwerts zu bestimmende neue aktuelle Rentenwert wird nach folgender Formel
ermittelt:

BE(tief)t-1 100 - AVA(tief)2012 - RVB(tief)t-1 (( (RQ(tief)t-1 ) )

ARt=ARt-1x e X --- x  (( 1- ) xalpha +1 )

BE(tief)t-2 100 - AVA(tief)2012 - RVB(tief)t-2 (( (RQ(tief)t-2 ) )

Dabei sind:

AR(tief)t = zu bestimmender aktueller Rentenwert ab dem 1. Juli,

AR(tief)t-1 = bisheriger aktueller Rentenwert,

BE(tief)t-1 = Bruttoléhne und -gehélter je Arbeitnehmer im vergangenen Kalenderjahr,

BE(tief)t-2 = Bruttoléhne und -gehélter je Arbeitnehmer im vorvergangenen Kalenderjahr unter Beriicksichtigung der
Veranderung der beitragspflichtigen Bruttoléhne und -gehélter je Arbeitnehmer ohne Beamte einschliefilich
der Bezieher von Arbeitslosengeld,

AVA(tief)t-1 = Altersvorsorgeanteil fur das Jahr 2012 in Héhe von 4 vom Hundert,

RVB(tief)t-1 = durchschnittlicher Beitragssatz in der allgemeinen Rentenversicherung im vergangenen Kalenderjahr,

RVB(tief)t-2 = durchschnittlicher Beitragssatz in der allgemeinen Rentenversicherung im vorvergangenen Kalenderjahr,

RQ(tief)t-1 = Rentnerquotient im vergangenen Kalenderjahr,

RQ(tief)t-2 = Rentnerquotient im vorvergangenen Kalenderjahr.



Rentenrechtliche Zeiten

Zeit Bedeutung Auswirkung auf die Auswirkung auf die
Wartezeit Rentenhohe

Beitragszeiten Zeiten mit gezahlten Hoch
Beitragen
Ersatzzeiten Kriegs- Ja Mittel
/Nachkriegszeiten
Anrechnungszeiten Ausfallzeiten (Krankheit, Ja (teilweise) Mittel bis gering
Arbeitslosigkeit,
Ausbildung)
Berticksichtigungszeiten Kindererziehung, Pflege  Nur bei 35 Jahren Indirekt
Zurechnungszeit Fiktive Zeit bis 67 Nein Ja bei EM-

/Hinterbliebenenrente



Beitragszeiten - Was wirklich zahlt!

Pflichtbeitragszeiten entstehen durch:

Beschaftigung gegen Entgelt (§1 SGB VI)
Versicherungspflichtige Selbststandigkeit (§2 SGB VI)
Kindererziehung (§3 Satz 1 Nr. 1 SGB VI)

Nicht erwerbsmaBige Pflege (§3 Satz 1 Nr. 1a SGB VI)
Bezug von Lohnersatzleistungen

Freiwillige Beitrage (§7 SGB VI)



Einfacher Praxisfall Kindererziehung

Situation:
Ehepaar Schmidt, beide berufstatig, 2 Kinder (geboren 2015 und 2018). Der Vater hat Versicherungsliicken (z.B. Auslandsjahre)
und erreicht nicht die 35 Jahre Wartezeit.

Standardfall:
Mutter erhalt automatisch Kindererziehungszeiten (6 Jahre)

Optimierung:

Gemeinsame Erklarung zur Zuordnung an den Vater mdglich (§ 56 Abs. 2 SGB VI)
SchlieBt Licken flr Wartezeit von 35 Jahren

Erhoht Rentenanspruch des Vaters

Handlung:
Innerhalb von 2 Monaten nach Geburt Erklarung bei der DRV abgeben



Anrechnungszeiten nach §58 SGB VI

Was sind Anrechnungszeiten?

Zeiten, in denen keine Beitrage gezahlt wurden, die aber dennoch rentenrechtlich zahlen.

Die wichtigsten Anrechnungszeiten sind:

« Schulische Ausbildung (§58 Abs. 1 Nr. 4 SGB VI) - Nur nach dem 17. Lebensjahr voll bewertet bis zum 25 Lebensjahr. Arten:
Schule, Fachschule, Hochschule

« Wert: Gering, aber wichtig fur die Wartezeiten!

« Zeiten der Arbeitsunfahigkeit (§58 Abs. 1. Nr. 1 SGB VI)

« Ab vollendetem 17. Lebensjahr (ohne Entgeltzahlung oder Krankengeld) sofern eine versicherte Beschaftigung oder
Tatigkeit unterbrochen wurde.

« Zeiten der Arbeitslosigkeit (§58 Abs. 1 Nr. 3 SGB VI)
« Mit Leistungsbezug - meist Pflichtbeitragszeit

« Ohne Leistungsbezug - Anrechungszeit



Anrechnungszeiten - Junge Jahre

Schulbesuch mit 16 und 17
- grds. Anrechnungszeit.
- Bis zu 2 Jahre Wartezeit, z.B.

Mini-Job im Studium
- Verzicht auf die

fur die langjahrig
Versicherten

- Mdglichkeit der freiwilligen

Beitrage bis zum 45.
Lebensjahr

Es werden vollwertige Pflicht-

Rentenversicherungsfreiheit \

Beitragszeiten erworben
Relevant flr die
abschlagsfreie Renten fiir
besonders langjahrig
Versicherte

N\

Fachschule nicht erkannt

Ausbildung findet nicht in
Betrieb, sondern Fachschule
statt. (Krankenpflege, Physio,
etc. )

Oft ,,nur" Schulzeit im Verlauf,
d.h. Anrechnungszeit aber
keine Bewertung mit
Entgeltpunkten

Aber maximal 3 Jahre mit
Bewertung analog Ausbildung
moglich (0,75 EP pro Jahr).
- Nachmelden!

)

[iAvA

Handwerkslehre fehlt
- Oft steht im

Versicherungsverlauf nur
»~Schulzeit”, weil die
Berufsschule die Zeit
gemeldet hat.

Wichtig, auch wenn
niedrigere Beitrage gezahlt
wurden, da fur die
Berufsausbildung bis 36
Monate mit 0,75 EP pro Jahr
als Pflichtbeitragszeiten
gewertet werden.

v



Beriicksichtigungszeiten (§57 Abs. 1 Nr. 1 SGB VI)

Berlicksichtigungszeiten bewirken keine direkte Erhdhung der Renter, ab schlieBen Liicken fir die Wartezeit von 35 Jahren,
Anspruch auf Erwerbsminderungsrente und wirken im Rahmen der Gesamtleistungsbewertung.

Die wichtigsten Berucksichtigungszeiten sind:
« Kindererziehung (§57 Abs. 1 Nr. 1 SGB VI) bis zum 10. Lebensjahr des Kindes und parallel zur Beschaftigung mdglich

« Pflege eine pflegebedirftigen Kindes (§57 Abs. 1 Nr. 2 SGB VI) bis zum 18. Lebensjahr des Kindes



Praxisfall Beriicksichtigungszeiten

Situation: Mandantin Miiller, 62 Jahre (Jahrgang 1964), mochte mit 63 in Rente
Versicherungszeiten:

25 Jahre Beschaftigung (Pflichtbeitrage)

2 Kinder (geboren 1995, 1998)

Kindererziehungszeiten: 2,5 Jahre + 3 Jahre = 5,5 Jahre (ab 2027 Miitterrente 3, Auszahlung ab 01/2028)
Kind 1 (geb. 1995): 2,5 Jahre (30 Monate)
Kind 2 (geb. 1998): 3 Jahre (36 Monate)

Beriicksichtigungszeiten: 2 x 10 Jahre = 20 Jahre (teilweise iliberschneidend)
Kind 1: 1995-2005 (10 Jahre)
Kind 2: 1998-2008 (10 Jahre)
Uberschneidung: 1998-2005 (7 Jahre)
Nicht iiberschneidend: 6 Jahre

Berechnung Wartezeit 35 Jahre:

25 Jahre Pflichtbeitrage

5,5 Jahre Kindererziehungszeiten

6 Jahre Beriicksichtigungszeiten (nicht tiberschneidend)

= 36,5 Jahre Ergebnis: Altersrente fiir langjahrig Versicherte ab 63 moglich (mit Abschlagen)



Auswirkungen in der Praxis

Alter am Durchschnitt- | Zuschlag | Abschlag Vom Monatsbetrag der Rente entfallt auf
Stichtag (Jahre) liche aus aus
monatliche einem einem
Renten- Versor- | Versor-
anwartschaft? | gungs- gungs-
ausgleich | ausgleich
Beitragszeiten beitragsfreie Zeiten
insgesamt davon: insgesamt | davon: davon: davon:
Anrechnungszeiten wegen
vollwertige | beitrags- | zuséatz- Mindest- Anrech- | Arbeits- | Krankheit] Fach- Zurech- | Ersatz-
Beitrags- gemin- liche entgelt- nungs- | losigkeit schul- nungs- zeiten
Zeiten derte EGPT fur | punkte bei Zeiten aus- zeiten
Zeiten® beitrags- | geringem ins- bildung*
gemin- Arbeits- gesamt
derte ein-
Zeiten kommen
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
60 1.805,04 348 3203 1.757,04 1.685,08 37,63 32,05 2,28 263,71 15,71 10,04 0,27 433 24723 0,77
61 1.857,18 323 3361 180094 1.726,86 38,00 3341 267 220,79 16,28 10,39 0,34 422 20368 0,83
62 1.917,03 3,00 36,75 184196 1.766,05 38,64 34,85 242 176,92 15,78 9,74 0.41 418 160,18 0,96
63 1.923,77 3,40 3923 184756 1.770,20 39,68 3493 2,74 131,55 15,08 891 0,36 445 11541 1,05
64 1.872,53 3,07 36,56 181613 1.74225 39,86 30,81 3,21 92,74 16,27 9,16 0,44 5,46 75,12 1,34
Quelle

https://statistik-rente.de/drv/extern/publikationen/statistikbaende/documents/Versicherte_2024.pdf




Wartezeiten - Der Schliissel zum Rentenanspruch

(Wartezeit | Erforderlich fiir Anrechenbare Zeiten

5 Jahre (60 Monate) « Regelaltersrente Beitragszeiten + Ersatzzeiten
« Erwerbsminderungsrenten
« Hinterbliebenenrenten

35 Jahre (420 Monate) » Altersrente flir langjahrig Versicherte  Alle rentenrechtlichen Zeiten
» Altersrente flir schwerbehinderte
Menschen
45 Jahre (540 Monate) « Altersrente flir besonders langjahrig Nur bestimmte Zeiten (keine

Versicherte Arbeitslosigkeit, keine Schulzeiten)



Besonderheiten bei der Wartezeit von 45 Jahren

Anrechenbare Zeiten:

Pflichtbeitragszeiten aus Beschaftigung/Tatigkeit
Kindererziehungszeiten (erste 3 Jahre)

Berlicksichtigungszeiten wegen Kindererziehung

Zeiten des Bezugs von Entgeltersatzleistungen (ALG I, Krankengeld)
Freiwillige Beitrage (nur nach Pflichtbeitragszeit oder Wehr-/Zivildienst)
X NICHT anrechenbare Zeiten:

Arbeitslosigkeit in den letzten 2 Jahren vor Rentenbeginn

Schulische Ausbildungszeiten

Freiwillige Beitrage (wenn nicht nach Pflichtbeitragszeit)

Minijobs mit Befreiung von der Versicherungspflicht (vor 2013)



Vorzeitige Wartezeiterfiillung (§53 SGB VI)

Wann ist die Wartezeit vorzeitig erfullt?

Bei Arbeitsunfall oder Berufskrankheit
Wartezeit gilt als erfllt

Auch bei nur 1 Monat Beitragszeit!

Bei Erwerbsminderung nach Ausbildung

« Vor Vollendung des 25. Lebensjahres

« Innerhalb von 6 Jahren nach Ausbildungsende

« Mindestens 1 Jahr Pflichtbeitrage



Praxisfall Vorzeitige Wartezeiterfiillung

Mandant Jung, 26 Jahre, schwerer Verkehrsunfall, dauerhaft erwerbsgemindert
Versicherungszeiten:

Ausbildung: 3 Jahre (2016-2019)

Beschaftigung: 2 Jahre (2019-2021)

Arbeitslosigkeit: 6 Monate (2021)

Unfall: 2022

Problem:
Allgemeine Wartezeit von 5 Jahren nicht erfullt (nur 2,5 Jahre Pflichtbeitrage)

Losung:
Vorzeitige Wartezeiterflillung nach § 53 Abs. 2 SGB VI:

Erwerbsminderung innerhalb von 6 Jahren nach Ausbildungsende
Mindestens 1 Jahr Pflichtbeitrage
Vor Vollendung des 25. Lebensjahres: X (26 Jahre)

Alternative Priifung § 53 Abs. 1 SGB VI: War es ein Arbeitsunfall? — Dann Wartezeit erfillt!



Gestaltungsmoglichkeiten - Anspriche optimieren

Freiwillige Versicherung — Llicken schlieBen
- Wer kann freiwillig versichertet sein — Regelung in §7 SGB VI
Wann ist eine freiwillige Versicherung sinnvoll?

« Selbststandige ohne Versicherungspflicht — Aufbau einer Basisabsicherung, Anspruch auf Erwerbsminderungsrente, Anspruch
auf Rehabilitation

« Flr Hausfrauen/-manner — Eigene Altersvorsorge unabhangig vom Partner, Anspruch auf Hinterbliebenenrente fur Partner,
Anspruch auf Rehabilitation

« Bei ldngeren Auslandsaufenthalten — Versicherungszeiten weiter aufbauen

« Bei Versicherungsliicken — Llicken durch Studium, Weltreise, Elternzeit schlieBen und Wartezeiten v on 35 oder 45 Jahren
erreichen

Wie?

Antrag stellen und Beitrag zwischen Mindestbeitrag 112,16 und Hochstbeitrag 1.571,70 Euro wahlen.



Ausgleich von Rentenabschlagen (§187a SGB VI)

Was sind Rentenabschlage?

Bei vorzeitiger Inanspruchnahme einer Altersrente
0,3% pro Monat = 3,6% pro Jahr

Wer kann ausgleichen?

Ab 50 Jahren

Fir alle vorgezogenen Altersrenten

Wie funktioniert der Ausgleich?

Schritt 1: Sonderauskunft bei der DRV
Antrag auf Auskunft nach § 187a SGB VI

DRV berechnet erforderlichen Ausgleichsbetrag
Schritt 2: Zahlung

Einmalzahlung oder Teilzahlungen

Beliebig hoher Betrag (auch Teilausgleich mdglich)



Beispiel

Mandant Richter, 60 Jahre, 45 Jahre Wartezeit erfiillt, plant Rente mit 63

Ohne Ausgleich:

Rentenbeginn: 63 Jahre (4 Jahre vor Regelaltersgrenze 67)
Abschlag: 48 Monate x 0,3% = 14,4%

Erwartete Rente: 2.500 € / Monat

Rente mit Abschlag: 2.500 € - 360 € = 2.140 € / Monat

Lebenslanger Verlust: 360 € / Monat = 4.320 € / Jahr

Mit Ausgleich:

Ausgleichsbetrag laut DRV-Auskunft: ca. 75.000 €
Zahlung mit 60 Jahren

Rentenbeginn mit 63: volle 2.500 € / Monat

Amortisation:

75.000 € / 360 € = 208 Monate = ca. 17,5 Jahre

Bei Rentenbeginn mit 63: Break-Even mit ca. 80,5 Jahren
Durchschnittliche Lebenserwartung Mann: 78 Jahre, Frau: 83
Jahre



Kontenklarung - Die Basis fiir alle Anspriiche

Was ist eine Kontenklarung? (§ 149 SGB VI)

Vollstandige Erfassung aller rentenrechtlichen Zeiten im Versicherungskonto
Wann sollte eine Kontenklarung erfolgen?

Vor dem 43. Lebensjahr

DRV fordert automatisch zur Kontenklarung auf

Wichtig: Frist fir Nachzahlung Ausbildungszeiten (45. L]) beachten!
Bei besonderen Ereignissen und erkennbaren Liicken

« Vor Rentenantragstellung

» Bei Scheidung (Versorgungsausgleich)

 Bei Arbeitslosigkeit

» Bei Erwerbsminderung

+ Fehlende Zeiten im Rentenkonto

* Auslandszeiten

+ Selbstandigkeit ohne Beitragszahlung



ChecKkliste fiir Mandantengesprach

Grunddaten erfassen:

Geburtsdatum

Familienstand (ledig/verheiratet/geschieden/verwitwet)
Anzahl Kinder und Geburtsjahre

Aktuelle berufliche Situation

Versicherungsstatus klaren:

Pflichtversichert als Arbeitnehmer?

Selbstandig (versicherungspflichtig/freiwillig/nicht versichert)?
Beamter / Berufsstandische Versorgung?

Renteninformation vorhanden?

Versicherungsverlauf priifen:
Licken im Versicherungsverlauf?
Auslandszeiten?

Ausbildungszeiten erfasst?
Kindererziehungszeiten zugeordnet?

Pflegezeiten bericksichtigt?

Gestaltungspotenzial identifizieren:

Wartezeit 35 Jahre erreichbar?

Wartezeit 45 Jahre erreichbar?

Freiwillige Beitrage sinnvoll?

Nachzahlung Ausbildungszeiten mdglich? (Frist 45. LJ!)

Ausgleichszahlung Rentenabschlage interessant?

Besondere Situationen:

Scheidung — Versorgungsausgleich
Erwerbsminderung — Absicherung prtifen
Pflegetdtigkeit — Beitrage durch Pflegekasse

Mehrere Kinder — Zuordnung optimieren

Was sollten Sie dokumentieren?
Beratungsinhalt (Themen besprochen)
Empfehlungen ausgesp

Hinweise auf Fristen (z.B. 45. Lebensjahr)

Verweis auf Spezialisten (bei komplexen Fallen)



Praxisfall Vermogende Mandanten

Mandanten haben ein Privatvermdgen von ca. 10 Mio. Euro und jahrliche Kapitalertrage Giber 250 TEUR.

Beide Mandanten haben Ihren Betrieb verkauft und sind derzeit Gber ein berufsstandisches Versorgungswerk versichert sowie
freiwilliges Mitglied einer gesetzlichen Krankenversicherung.

Ein Ehepartner arbeitet noch im Ubergangsbereich einige Stunden pro Woche und zahlt in das Versorgungswerk Beitrége ein. Der
andere Mandant ist Privatier.

Wo liegt flir diese Mandanten das Optimierungspotenzial in Bezug auf die gesetzliche Rentenversicherung?

LOsung?!



Wichtige Ansprechpartner

Deutsche Rentenversicherung:
Servicetelefon: 0800 1000 4800 (kostenlos)
Online: www.deutsche-rentenversicherung.de
eServices: Online-Dienste flir Versicherte
Beratungsstellen: Vor Ort Termine vereinbaren
Rentenberater:

Bei komplexen Fallen

Flir Widerspruchs-/Klageverfahren

Flr umfassende Rentenplanung

www.rentenberater.de (Bundesverband der Rentenberater e.V.)



http://www.rentenberater.de/

Interesse an weiteren Fachinhalten und Ideen

Finanzperspektiven
Der Podcast fiir Themen rund um die Finanzplanung

Finanzperspektiven

I Certified Financial Planner

M i Lertifiec
Marcel Reyers

Bei Spotify oder Apple abonnieren oder tiberall, wo es Podcasts gibt.
Uber den QR-Code kommen Sie direkt zur Folge:
Rentenberatung vs. Finanzberatung mit Thomas Neumann
(Rentenberater und ehem. Vorsitzender des Bundesverbands der
Rentenberater)
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